
Satzung über den Ausgleichsbetrag 
für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze 

der Stadt Geestland vom 16. März 2015 
 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds.GVBl. S. 576), zuletzt geändert 

durch Art. 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds.GVBl. S. 434), und des § 47 
Absätze 5 und 6 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 03. April 2012 (Nds. 

GVBl. S. 46), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds.GVBl. S. 
206), hat der Rat der Stadt Geestland in seiner Sitzung am 16. März 2015 folgende Satzung 

beschlossen: 
 

§1 
Gegenstand 

 
Der Geldbetrag, den der Bauherr oder ein nach § 56 NBauO Verantwortlicher an die Stadt 
dafür zu zahlen hat, dass er notwendige Einstellplätze ausnahmsweise (§ 47 Absatz 5 
NBauO) nicht herzustellen braucht, wird 
 
1. für die Zone I auf 3.700,00 € je Einstellplatz und 
2. für die Zone II auf 2.600,00 € je Einstellplatz festgesetzt. 
 

§2 
Ablösungszonen 

 
(1) Die Zone I umfasst die Ortschaften Bad Bederkesa, Langen und Debstedt. 
(2) Die Zone II umfasst das übrige Stadtgebiet. 
 

§3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 
den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze der Stadt Langen 
vom 18. Februar 2002 und die Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende 
Kraftfahrzeugeinstellplätze des Flecken Bad Bederkesa vom 30. August 1977, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 03. Dezember 2007, außer Kraft. 
 
Geestland, den 16. März 2015 

(L.S.) 
 
Stadt Geestland 
 
 
gez. 
Krüger 
Bürgermeister
 


